
bei den angewandten Formen der Produktionspropaganda vielfältige 
Möglichkeiten.

Um bei den Strafgefangenen eine bewußte Arbeitseinstellung aus
zubilden, müssen die Betriebsangehörigen weiter alle Gelegenheiten 
nutzen, den Strafgefangenen die Rolle und Bedeutung der Arbeit für 
die Gesellschaft und sich selbst bewußt zu machen. Dafür geben vor 
allem die Art und Weise der im Betrieb erfolgenden Produktion, die 
Verflechtung des Betriebs mit unserer sozialistischen Volkswirtschaft 
sowie die eigene Entwicklung der Betriebsangehörigen viel
fältige Ansatzpunkte. Sie sind sowohl in der kollektiven Einfluß
nahme, wie sie besonders in den Produktionsberatungen zur Geltung 
kommt, als auch im persönlichen, individuellen Gespräch mit den 
Strafgefangenen zu verdeutlichen.

Dabei sind insbesondere folgende Bedingungen zu sichern:
— Der Zusammenhang der Arbeitstätigkeit mit den gesellschaftlichen 

Erfordernissen muß sichtbar werden.
— Die Arbeit muß mit der Aneignung grundlegenden Wissens über 

die Produktion verbunden sein.
— Das Moment der kooperativen Arbeit, in der jeder seinen persön
lichen Beitrag zu leisten hat, ist bewußt zu nutzen.

Merke:

Das Ziel der Erziehung durch Arbeit besteht in
9 der Förderung des Verantwortungs- und Pflichtbewußtseins so

wie der Disziplin der Strafgefangenen sowie 
0 der Förderung ihrer aktiven und schöpferischen Mitwirkung im 

Arbeitsprozeß.
Dieser Prozeß wird hauptsächlich durch
— das persönliche Erleben des Nutzens und des Wertes der Arbeit 

im Sozialismus sowie
— das zielgerichtete politisch-ideologische Einwirken auf den Stand 

des Bewußtseins der Strafgefangenen
beeinflußt.

Dabei sind in vollem Umfang die Rechte und Pflichten der Be
triebsangehörigen wahrzunehmen bzw. zu erfüllen. Durch die Ge
währleistung der Arbeit in der Gemeinschaft der Strafgefangenen, 
durch die Einbeziehung der Strafgefangenen in den Produktions
wettbewerb, die Neuererbewegung und Produktionsberatungen, 
durch Maßnahmen beruflicher Qualifizierung, durch die Anwendung 
von Lob und Tadel, durch das Vorschlägen von Anerkennungen und 
Disziplinarmaßnahmen, durch die ordnungsgemäße Abrechnung der 
Arbeitsleistungen der Strafgefangenen nehmen die Betriebsange
hörigen ihre Verantwortung zur Nutzung des erzieherischen Charak
ters der gesellschaftlich nützlichen Arbeit wahr.
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